
Zivilrecht - 1098

weise und damit zugleich der soziali
stischen Persönlichkeit. Das ZGB 
gliedert sich in 7 Teile: Grundsätze 
des sozialistischen Zivilrechts; das 
sozialistische Eigentum und das per
sönliche Eigentum; Verträge zur 
Gestaltung des materiellen und kul
turellen Lebens (allgemeine Bestim
mungen über Verträge, Wohnungs
miete, Kauf, Dienstleistungen, 
Konto-, Sparkonto-, Kredit- und 
Darlehensverträge, Versicherungen, 
Gemeinschaften von Bürgern, ge
genseitige Hilfe und Schenkung); 
Nutzung von Grundstücken und 
Gebäuden zum Wohnen und zur Er
holung; Schutz des Lebens, der Ge
sundheit und des Eigentums vor 
Schadenszufügung; Erbrecht; be
sondere Bestimmungen für einzelne 
Zivilrechtsverhältnisse. Das ZGB ist 
die erste Kodifikation des sozialisti
schen Zivilrechts in der DDR. Mit 
ihm wurde das von unserem Staat 
sanktionierte Bürgerliche Gesetz
buch (BGB) aus dem Jahre 1896 
vollständig außer Kraft gesetzt, 
nachdem bereits im Zuge der revolu
tionären gesellschaftlichen Entwick
lung große Teile durch neue Kodifi
kationen (Gesetzbuch der Arbeit, 
Familiengesetzbuch, LPG-Gesetz, 
Vertragsgesetz u. a.) gegenstandslos 
geworden waren. "Durch seine ge
genüber dem BGB vereinfachte, ein
deutige und übersichtliche Darstel
lung der Aufgaben, Rechte und 
Pflichten sind seine Regelungen eine 
Anleitung für alle Bürger und Be
triebe zur eigenverantwortlichen 
Gestaltung ihrer Rechtsbeziehun
gen. Das ZGB ist zugleich eine si
chere Rechtsgrundlage für die An
wendung des sozialistischen Zivil
rechts, insbesondere für die Ent
scheidung von Streitfällen durch die 
Gerichte und ihre konsequente 
Durchsetzung. Dadurch trägt das 
ZGB zur Gewährleistung der Rechte 
der Bürger und zur weiteren Erhö
hung der Rechtssicherheit auf dem 
Gebiet des Zivilrechts bei.

Zivilrecht; Zweig des sozialisti
schen Rechts der DDR, in dem ent
sprechend den verfassungsmäßigen 
Grundrechten und -pflichten die 
persönlichen und vermögensrechtli
chen Beziehungen der Bürger durch 
den sozialistischen Staat geregelt 
werden. Das Z. hat einen wichtigen 
Beitrag zu leisten zur Gestaltung der 
Versorgungsbeziehungen der Bür
ger, zur Entwicklung der Persön
lichkeit der Bürger — den Schutz 
der Persönlichkeit und des persönli
chen Eigentums eingeschlossen — 
sowie zum Schutz des sozialistischen 
Eigentums. Es gibt den an den 
Z.sverhältnissen Beteiligten Anlei
tung zur eigenverantwortlichen Ge
staltung insbesondere derjenigen ge
sellschaftlichen Beziehungen, die 
sich bei der Befriedigung der mate
riellen und geistig-kulturellen Be
dürfnisse zwischen Bürgern und Be
trieben sowie den Bürgern unterein
ander ergeben. Es fördert die Ent
wicklung sozialistischer Gemein
schaftsbeziehungen, die allseitige 
Durchsetzung der sozialistischen 
Moral und entsprechender Verhal
tensweisen im Handeln und in den 
Beziehungen der Bürger und Be
triebe. In seiner grundlegenden Ko
difikation, dem —* Zivilgesetzbuch, 
wird der zivilrechtliche Inhalt der je
dem Bürger nach der Verfassung zu- 
stehenden Rechtsfähigkeit dahin de
finiert, daß jeder Bürger sozialisti
sches Eigentum nutzen, persönliches 
Eigentum, Urheberrechte sowie an
dere Rechte erwerben und inneha
ben, —<• Verträge schließen und an
dere Rechtsgeschäfte vornehmen, 
über sein Eigentum durch Testa
ment verfügen und erben kann. Die 
rechtswirksame Begründung von zi
vilrechtlichen Rechten und Pflich
ten, insbesondere durch Verträge, ist 

rundsätzlich von der Handlungsfä- 
igkeit abhängig, die uneinge

schränkt mit der Volljährigkeit er
langt wird. Kinder unter sechs Jah
ren und entmündigte Bürger sind 
handlungsunfähig. Für noch nicht


